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B R E M I S C H E  B Ü R G E R S C H A F T
Landtag
15. Wahlperiode

Drucksache 15 /1344
14. 01. 03

Mitteilung des Senats vom 14. Januar 2003

Gesetz zur Änderung der Verfassung der Freien Hansestadt Bremen (Kinder-
rechte in die Landesverfassung) (Bericht an die Bürgerschaft [Landtag])

Die Bürgerschaft (Landtag) hat in ihrer Sitzung am 13. Juni 2002 beschlossen, den
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen „Gesetz zur Änderung der Verfas-
sung der Freien Hansestadt Bremen (Kinderrechte in die Landesverfassung)“ vom
16. Mai 2002 (Drs. 15/1150) zur Beratung und Berichterstattung an die staatliche
Deputation für Soziales, Jugend und Senioren mit der Maßgabe zu überweisen,
dass die Deputation bis spätestens Dezember 2002 ihren Bericht dazu vorlegt.

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Gesetz zur Änderung der Verfassung der Freien Hansestadt Bremen (Kinder-
rechte in die Landesverfassung)

Am 20. November 1989 wurde die Kinderrechtskonvention der United Nations
(UN) einstimmig von der UN-Generalversammlung verabschiedet. Mit der Zu-
stimmung des Bundesrates vom 5. April 1992 ist diese Konvention auch in
Deutschland gültig.

Die staatliche Gemeinschaft ist aufgefordert, die Rechte von Kindern zu schützen
und zu fördern. Hier weist die Bremer Landesverfassung eine Lücke auf:

Neben dem Erziehungsrecht der Eltern (Art. 23 LV), dem Gleichbehandlungs-
grundsatz von nicht ehelichen mit ehelichen Kindern (Art. 24 LV) und der staat-
lichen Pflicht, Jugendliche vor Ausbeutung und Verwahrlosung zu schützen
(Art. 25 LV), gibt es bisher keinen ausdrücklichen Schutz der Rechte von Kindern
in der Bremer Landesverfassung. Diese Lücke muss geschlossen werden. Ziel ist
es, die Achtung vor Kindern stärker im gesellschaftlichen Bewusstsein zu veran-
kern. Die Ergänzung der Landesverfassung um ein Recht jedes Kindes auf Ent-
wicklung und Entfaltung seiner Persönlichkeit sowie auf gewaltfreie Erziehung
bringt die grundsätzliche gesellschaftliche Wertentscheidung zum Ausdruck, Kin-
der als Träger von Pflichten und eigenen Rechten zu respektieren.

Rechtlich und politisch bedeutet dies eine Stärkung der Interessen der nachwach-
senden Generation; die Begründung und Durchsetzung konkreter Verbesserun-
gen erhält einen verbindlich verfassungsrechtlichen Bezug.

Die Bürgerschaft (Landtag) möge beschließen:

Gesetz zur Änderung der Verfassung der Freien Hansestadt Bremen

I. Artikel 25 der Verfassung der Freien Hansestadt Bremen wird folgender-
maßen neu gefasst:

1. In Artikel 25 LV werden vor Satz 1 folgende Sätze eingefügt:

„Jedes Kind hat ein Recht auf Entwicklung und Entfaltung seiner Persönlich-
keit, auf gewaltfreie Erziehung und den besonderen Schutz vor Gewalt, Ver-
nachlässigung und Ausbeutung. Die staatliche Gemeinschaft schützt und för-
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dert die Rechte des Kindes und trägt Sorge für kindgerechte Lebensbedingun-
gen.“

2. Art. 25 Abs. 1 Satz 1 LV wird Satz 3.

3. Art. 25 Abs. 1 Satz 2 LV wird Satz 4.

II. Dieses Gesetz tritt einen Tag nach seiner Verkündigung in Kraft.

Anja Stahmann,
Karoline Linnert und Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Der Senat legt in der Anlage den Bericht der staatlichen Deputation Soziales, Ju-
gend und Senioren vom 28. November 2002 zum Antrag der Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen (Drs. 15/1150) vor und nimmt ergänzend wie folgt Stellung:

Zu Nrn. 1 und 2 des Berichts:

Der Senat bekräftigt die Feststellung des Bundesverfassungsgerichts, wonach
„das Kind als Grundrechtsträger selbst Anspruch auf den Schutz des Staates hat.
Das Kind ist ein Wesen mit eigener Menschenwürde und dem eigenen Recht auf
Entfaltung seiner Persönlichkeit im Sinne von Artikel 1 Abs. 1 und Artikel 2 Abs. 1
des Grundgesetzes.“ (So der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom
29. Juni 1968, Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts Band 24, S. 119,
144).

Diese Feststellung gilt auch für die Landesverfassung der Freien Hansestadt Bre-
men, die in den Artikeln 2, 3 und 5 die freie Entfaltung und die Würde aller Men-
schen schützt.

Der Senat erinnert weiter an geltende Rechtsnormen, die Kindern ein Recht auf
gewaltfreie Erziehung geben und körperliche Bestrafungen, seelische Verletzun-
gen und andere entwürdigende Maßnahmen für unzulässig erklären (§ 1631
BGB).

Geltendes Recht gibt ferner jedem jungen Menschen ein Recht auf Förderung sei-
ner Entwicklung und Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit (§§ 1 und 2 SGB VIII).

Diese Rechtslage gilt ohne Rücksicht auf zusätzliche Aussagen der Landesver-
fassung im Lande Bremen unmittelbar. Entgegenstehendes bremisches Recht,
gäbe es dieses, wäre nichtig.

Zu Nrn. 3 und 4 des Berichts:

Die erwogene Verfassungsergänzung würde ein weiteres Staatsziel in der
Landesverfassung verankern. Aus Staatszielen kann niemand unmittelbar gelten-
de subjektive Rechte herleiten. Art und Umfang der Konkretisierung von Staats-
zielen (z. B. Wohnen, Arbeit, Umweltschutz, Tierschutz) obliegt der Exekutive
nach Maßgabe der Entscheidung des Parlaments insbesondere im Haushaltsplan.
„Verfügungsgewalt über finanzielle Ressourcen“ könnte demnach von Kindern
und Jugendlichen nicht „eingefordert“ werden.

Zu Nr. 5 des Berichts:

Die Verankerung eines (weiteren) Staatszieles begründet – wie eben schon ausge-
führt – keine Vorrangstellung für das darin behandelte Anliegen. Eine verfas-
sungsrechtliche Pflicht „zur Ergänzung aller rechtlichen Regelungen im Sinne der
Leitlinie“ (d. i. das gedachte Staatsziel Kinderrechte) wird also nicht begründet.
Auch insoweit gilt: Das Staatsziel ist nach Maßgabe ihrer verfassungsgemäßen
Aufgaben und politischen Ziele durch Senat und Bürgerschaft zu verfolgen, dabei
ist gegebenenfalls die Konkurrenz anderer Staatsaufgaben und Staatsziele von
Senat und Parlament zum Ausgleich zu bringen.

Zu Nr. 6 des Berichts:

Schon nach geltendem Recht ist die Menschenwürde – und die sich daraus ablei-
tende verfassungsrechtliche Stellung von Kindern – zu achten. Artikel 1 Abs. 1 des
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Grundgesetzes sagt dies eindeutig: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie
zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“

Zu Nr. 7 des Berichts:

Die Bremische Landesverfassung kennt keine Überschriften der einzelnen
Verfassungsartikel. Soweit sie in der Literatur vorkommen, sind sie nicht-amtliche
Kennzeichen und Hilfsmittel von privater Seite, meist von Herausgebern des
Verfassungstextes oder von Verlagen. Der Vorschlag, Überschriften zu ergänzen,
geht daher ins Leere – es sei denn, der Verfassungsgeber wollte sämtliche
Verfassungsartikel der Landesverfassung mit Überschriften versehen.

Zu Nr. 8 des Berichts:

Der Senat behält sich vor, sich zu gegebener Zeit zur Frage der Etablierung eines
Kinder- und Jugendbeauftragten des Landes Bremen zu äußern.

Zu Nr. 9 des Berichts:

Das hier angesprochene „Übereinkommen über die Rechte des Kindes (UN-
Kinderrechtskonvention)“ vom 20. November 1989 ist am 5. April 1992 für die
Bundesrepublik Deutschland in Kraft getreten. Das Übereinkommen verpflichtet
die  Bundesrepublik auch auf der völkerrechtlichen Ebene zum Schutz der Rechte
des Kindes. Bei Hinterlegung der Ratifikationsurkunde am 6. März 1992 hat die
Bundesrepublik Deutschland eine gesonderte Erklärung abgegeben, die in der
Bekanntmachung über das Inkrafttreten vom 10. Juli 1992 (BGBl. II S. 990) veröf-
fentlicht wurde und in der die Bundesregierung u. a. erklärte, dass die Anwen-
dung des Übereinkommens in Deutschland nicht dazu führe, dass die widerrecht-
liche Einreise oder der widerrechtliche Aufenthalt eines Ausländers in der Bun-
desrepublik erlaubt seien und dass das Recht der Bundesrepublik Deutschland,
Gesetze und Verordnungen über die Einreise von Ausländern und die Bedingun-
gen ihres Aufenthalts zu erlassen oder Unterschiede zwischen Inländern und Aus-
ländern zu machen, beschränkt würde.

Die Aufhebung des als „Ausländervorbehalts“ diskutierten Vorbehalts ist gegen-
wärtig Gegenstand einer vom Land Mecklenburg-Vorpommern in den Bundesrat
eingebrachten Entschließung zur Rücknahme der Erklärung der Bundesrepublik
Deutschland vom 6. März 1992 zum Übereinkommen über die Rechte des Kindes
(BR-Drs. 605/02). Die Beratungen des Bundesrates sind noch nicht abgeschlossen.

Im Übrigen sei der Hinweis wiederholt, dass aus Staatszielen keine konkreten, auf
ganz bestimmte Handlungsoptionen hinzielende Aufträge an die Exekutive oder
an den Gesetzgeber hergeleitet werden können.

Zu Nr. 10 des Berichts:

Die Frage des vorgeburtlichen Schutzes menschlichen Lebens wird zu eng abge-
handelt, wenn die Problematik am Ziel „Schutz des Kindeslebens“ ansetzt. Hier
geht es um die Menschenwürde schlechthin. Richtigerweise ist die Diskussion
dieses Punktes bisher stets unter dem Aspekt der Menschenwürde und damit un-
ter dem Aspekt von Artikel 1 Abs. 1 des Grundgesetzes geführt worden und nicht
unter dem Aspekt einer bisher so nicht interpretierten Würde des Kindes.

Im Übrigen weist der Senat auf die Grenzen der Handlungsmöglichkeiten eines
Bundeslandes auf den im Bericht erwähnten Feldern hin. Hier hat der Bund auf-
grund seiner im Grundgesetz verankerten Gesetzgebungskompetenzen umfang-
reiche Regelungen getroffen, die landesrechtlichen Regelungen nur noch be-
grenzten Raum lassen. Hier sei insbesondere das Gesetz zum Schutz von Embryo-
nen vom 13. Dezember 1990 (BGBI. I S. 2746) oder das Gesetz zum Schutz des
vorgeburtlichen/werdenden Lebens, zur Förderung einer kinderfreundlicheren
Gesellschaft, für Hilfe im Schwangerschaftskonflikt und zur Regelung des
Schwangerschaftsabbruchs (Schwangeren- und Familienhilfegesetz) vom 27. Juli
1992 (BGBl. I S. 1398) erwähnt. Soweit dem Land Handlungsmöglichkeiten blei-
ben, können Initiativen in die Wege geleitet werden, ohne dass es hierfür zunächst
einer Ergänzung der Landesverfassung bedarf.



— 4 —

Bericht zum Antrag „Kinderrechte in die Landesverfassung“ (Drs. 15/1150)

Die Bürgerschaft (Landtag) hat in ihrer Sitzung am 13. Juni 2002 zum Antrag der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen „Gesetz zur Änderung der Verfassung der Frei-
en Hansestadt Bremen (Kinderrechte in die Landesverfassung)“ vom 16. Mai 2002
(Drs. 15/1150) folgenden Beschluss gefasst:

„Die Bürgerschaft unterbricht die erste Lesung und überweist den Gesetzesantrag
zur Beratung und Berichterstattung an die staatliche Deputation für Soziales, Ju-
gend und Senioren mit der Maßgabe, dass die Deputation bis spätestens Dezem-
ber 2002 ihren Bericht dazu vorlegt.“

Die Deputation hatte auf ihrer Sitzung am 10. Juli 2002 beschlossen, die Beratung
des Antrags mit der Bitte an den Landesjugendhilfeausschuss zu überweisen, eine
öffentliche Anhörung zum Thema durchzuführen und auf dieser Grundlage bis
Ende November 2002 einen Bericht zu erstellen, der dann in der Deputation bera-
ten wird. Anschließend soll die Weiterleitung über den Senat an die Bürgerschaft
(Landtag) erfolgen.

Der Landesjugendhilfeausschuss Bremen hat am 30. August 2002 eine öffentliche
Anhörung zum Gesetzesantrag (Drs. 15/1150) durchgeführt.

Um eine Stellungnahme waren gebeten worden:

— Mitglieder der Landesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege,

— Bremer Jugendring,

— Arbeitnehmerkammer,

— Handelskammer,

— Universität Bremen (Prof. Dr. Sieveking),

— Senator für Justiz und Verfassung,

— Senator für Bildung und Wissenschaft,

— Senator für Bau und Umwelt,

— Senator für Inneres, Kultur und Sport,

— Ausländerbeauftragte des Landes Bremen,

— Landesbeauftragte für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau,

— Landesverbände der Jugendverbände im Lande Bremen,

— GesamtschülerInnenvertretung,

— Magistrat der Seestadt Bremerhaven/Amt für Jugend und Familie Bremerha-
ven,

— Amt für Soziale Dienste.

Stellungnahmen weiterer Träger waren erwünscht. Alle Träger und Institutionen
waren gebeten worden, ihre Stellungnahmen auch schriftlich zur Verfügung zu
stellen. Die schriftlich vorliegenden Stellungnahmen sind diesem Bericht in alpha-
betischer Reihenfolge als Anlage beigefügt worden.

An der Anhörung haben 30 Personen teilgenommen.

In im Wesentlichen großer Übereinstimmung haben sich alle angehörten Träger
und Institutionen grundsätzlich für eine Aufnahme der Kinderrechte in die
Landesverfassung ausgesprochen. Im folgenden Teil werden hier grundsätzliche
Hinweise oder Ergänzungs-, beziehungsweise Änderungsvorschläge zum von der
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Landtag eingebrachten Gesetzesantrag (Drs.
15/1150) wiedergegeben:

1. Kinderrechte werden bereits nach Artikel 1 Abs.1 und 2 Grundgesetz sowie an
verschiedenen Stellen im Bürgerlichen Gesetzbuch und im SGB VIII gewähr-
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leistet. Eine Verfassungsergänzung bedeute daher eine hochrangige Ein-
schätzung des Verfassungsgebers (Bürgerschaft [Landtag]), dass diese Leitli-
nie erforderlich ist, um unterhalb der Ebene der Landesverfassung das gesam-
te einfache bremische Recht im Sinne einer solchen Zielsetzung zu überarbei-
ten und in der „Verfassungswirklichkeit“ praktisch umzusetzen.

2. Die „Kinderrechte“ sind in verschiedenen Gesetzen abgesichert. Durch die
Aufnahme in die Landesverfassung erhielten sie eine Bündelung und würden
zum eigenständigen Bereich der „gesetzlichen Welt“.

3. Seitens des Magistrats der Seestadt Bremerhaven wurde darauf verwiesen,
dass die Umsetzung eines derartigen Verfassungsauftrages auch im
Finanzierungssystem des Landes Bremen  zu berücksichtigen sei. (Dieser Hin-
weis wird in der Stellungnahme nicht weiter konkretisiert; es wird vermutet,
dass insbesondere Auswirkungen auf die Mittelzuweisungen für die beiden
Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven gemeint sein können.)

4. Mit der Aufnahme der „Kinderrechte“ in die Landesverfassung werde eine
offensive Diskussion über die Verwirklichung von Kinderrechten möglich. Ins-
besondere könne dann die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der
„realen politischen Entscheidungsmacht und damit Verfügungsgewalt über
finanzielle Ressourcen“ eingefordert werden.

5. Durch Aufnahme der „Kinderrechte“ in die Landesverfassung seien auch au-
ßerhalb des Bereichs der Kinder- und Jugendhilfe alle rechtlichen Regelungen
im Sinne der Leitlinie zu ergänzen. Dies gelte insbesondere für die Bereiche

— Stadtplanung und Stadtentwicklung,

— Umwelt,

— Ausländer- und Aufenthaltsrecht,

— Verkehr und Handel,

— Freizeit,

— Bildung,

— Rehabilitation und Integration von Menschen mit Behinderungen und

— Gesundheit.

6. Im Sinne der Stärkung der Achtung der Persönlichkeitsrechte von Kindern
wurde vorgeschlagen, das Wort „achtet“ im vorgeschlagenen Satz 2 zu ergän-
zen. („Die staatliche Gemeinschaft achtet, schützt und fördert die Rechte ...“)
(Prof. Dr. Sieveking).

7. Angesichts der im SGB VIII vollzogenen altersbezogenen Benennung wurde
vorgeschlagen, die Überschrift des Artikels 25 Landesverfassung um die Wör-
ter „der Kinder und“ zu ergänzen. („Schutz der Kinder und der Jugend“)
(Prof. Dr. Sieveking). Unter Bezugnahme auf Zf. 6 dieses Berichtes wäre auch
eine Überschrift „Achtung, Schutz und Förderung der Kinder und der Ju-
gend“ konsequent.

8. Es wurde vorgeschlagen, die Stelle einer oder eines „Kinder- und Jugend-
beauftragten des Landes Bremen“ einzurichten. (Prof. Dr. Sieveking und Pari-
tätischer Wohlfahrtsverband). Außerdem seien Beratungsbüros für Kinder und
Jugendliche in den Stadtteilen einzurichten. (Paritätischer Wohlfahrtsver-
band).

9. Es wurde darauf hingewiesen, dass die Achtung der Kinderrechte keine Frage
des ausländerrechtlichen oder aufenthaltsrechtlichen Status einer Person sein
könne. Vielmehr sei bei Aufnahme der „Kinderrechte“ in die Landes-
verfassung durch das Land Bremen und seine Politikerinnen und Politiker zur
Rücknahme des von der Bundesregierung bei der Ratifizierung der UN-
Kinderrechtskonvention erklärten so genannten Ausländervorbehaltes beizu-
tragen. (Ausländerbeauftragte)
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10. Konsequenterweise sei bei der Umsetzung eines entsprechenden Verfas-
sungsgebotes auch der Schutz von Menschen vor der Geburt zu berücksichti-
gen (Beratungsangebote für Schwangere, Embryonenschutz, Entlastungs-
und Hilfsangebote für Familien). (Diakonisches Werk)

Die Mitgliedsorganisationen des Bremer Jugendrings waren gebeten worden, in
geeigneter Weise mit Kindern und Jugendlichen über den Gesetzesantrag zu dis-
kutieren und auch deren Meinungen und Auffassungen in die Anhörung einzu-
bringen. Vertreter des Bremer Jugendrings stellten die Ergebnisse der von ihren
Mitgliedsverbänden durchgeführten Befragung von 315 Mädchen und Jungen
verschiedenen Alters vor. Die Aufnahme der „Kinderrechte“ in die Landes-
verfassung wurde positiv eingeschätzt.

Der Landesjugendhilfeausschuss hat am 15. November 2002 beschlossen:

Der Landesjugendhilfeausschuss nimmt den Kurzbericht über die Anhörung
„Kinderrechte in die Landesverfassung“ sowie die eingegangenen schriftlichen
Stellungnahmen zur Kenntnis und leitet ihn an die staatliche Deputation für Sozia-
les, Jugend und Senioren weiter. Er empfiehlt der Deputation die grundsätzliche
Zustimmung zum Gesetzesantrag „Kinderrechte in die Landesverfassung“ (Drs.
15/1150). Er schlägt vor, in der weiteren Beratung des Gesetzesantrags zu berück-
sichtigen, dass die Rechte von Kindern und Jugendlichen nicht nur geschützt und
gefördert, sondern auch geachtet werden sollen, und der Bremischen Bürger-
schaft entsprechende Ergänzungen zu empfehlen.

Die Deputation für Soziales, Jugend und Senioren hat auf ihrer Sitzung am 28. No-
vember 2002 folgenden Beschluss gefasst:

1. Die staatliche Deputation für Soziales, Jugend und Senioren nimmt den Be-
richt über die Anhörung und den Beschluss des Landesjugendhilfeaus-
schusses vom 15. November 2002 zur Kenntnis.

2. Sie stimmt dem Gesetzesantrag „Kinderrechte in die Landesverfassung“ (Drs.
15/1150) grundsätzlich zu. Sie schlägt vor, in der weiteren Beratung des Ge-
setzesantrages zu berücksichtigen, dass die Rechte von Kindern und Jugend-
lichen nicht nur geschützt und gefördert, sondern auch geachtet werden sol-
len, und empfiehlt der Bürgerschaft (Landtag), entsprechende Ergänzungen
vorzunehmen.

3. Sie bittet die Verwaltung, den vorliegenden Bericht über die erfolgte Anhö-
rung und den Beschluss des Landesjugendhilfeausschusses und der staatli-
chen Deputation für Soziales, Jugend und Senioren über den Senat an die
Bürgerschaft (Landtag) weiterzuleiten.
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